
Anfikriegstag 1.September, seit 1957. 

Der Anfikriegstag, wie wir ihn heute am 1. September kennen, wird seit 1957 begangen und soll an 

den deutschen Überfall auf Polen im Jahr 1939 erinnern. 

Das „nie wieder“ ist fester Bestandteil dieses Tages. Neben dem internafionalen Friedenstag am 21. 

September und den Ostermärschen wurde er schnell zu einem der wichfigsten Tage von Menschen, 

die Krieg als gewaltvolles Miftel der Konfliktaustragung ablehnen und die Verantwortung eines 

Landes, welches seinen Nachbarn gewalftäfig überfallen und gebrandschatzt hat, sehen. 

Dass der Anfikriegstag erst so viele Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges das erste Mal gefeiert 

wurde, mag irrifieren. Eine große Bedeutung erhielt das zivilgesellschaftliche Engagement gegen Krieg 

allerdings gerade in dem Jahr 1957. In dem Jahr nämlich, in dem das erste Mal seit dem zweiten 

Weltkrieg deutsche Wehrpflichfige in die Kasernen der Bundeswehr einzogen. Die allgemeine 

Wehrpflicht wurde 1956 eingeführt, die ersten Wehrpflichfigen im April 1957 eingezogen. Damit 

wurden Befürchtungen geweckt. Es war klar, dass die Verantwortlichen des 2. Weltkrieges nicht 

zwangsläufig ihre Posten geräumt haften. Und wieder einmal wurden ihnen junge Männer zur 

Ausbildung anvertraut. Daraus ergab sich die Mahnung, der Aufruf und die Forderung Krieg nie 

wieder zuzulassen. 

War die Wehrpflicht lange etwas, was das Leben in Deutschland begleitet hat, wurde sie 2011 

ausgesetzt. Mit den Aggressionen Russlands gegenüber seinen Nachbarn, der internafionalen 

Verunsicherung und dem Rückzug der US-amerikanischen Schutzversprechen gewinnt die Debafte um 

die Wiedereinführung an Zug. Es wird das „schwedischen Modell“ geplant, ein Modell des 

Auswahlwehrdienstes, der auf Freiwilligkeit nach einem verpflichtenden Fragebogen basiert. Ein 

Modell, was 2017 von der schwedischen Regierung durch eine allgemeine Wehrpflicht ersetzt 

wurde. Nicht genug Rekrut:innen und nicht angemessen für die Landesverteidigung. 

Auch im deutschen Fall nennen erste Sfimmen den Auswahlwehrdienst als Zwischenschrift zurück 

zur allgemeinen Wehrpflicht. 

Damit gewinnen Strukturen erneut an Bedeutung, die nun über ein Jahrzehnt nicht ausgebaut 

wurden. Zahlen der Beratung von Kriegsdienstverweigerern zeigen einen stefigen Ansfieg. Eltern 

rufen für ihre Kinder an. Junge Menschen rufen an und fragen, was sie tun sollen. Reservist:innen 

melden sich und wollen endlich abschließen. 

Sozialverbände wie die Diakonie, Jugendverbände der Kirchen, Gewerkschaften und weitere 

Insfitufionen sehen die mögliche Wiedereinführung sehr krifisch. 

Eventuell werden wir also eine Neubelebung des Anfikriegstages mit den originalen Inhalten erleben. 

„Back to the roots“ eben. Aber auch andere Themen gibt es genug. Schließlich jährt sich dieses Jahr 

auch die KSZE-Schlussakte von Helsinki zum 50. Mal und zum 500. Mal die Bauernkriege mit ihren 12 

Arfikeln. 

Felix Paul, Beauftragter für Friedensfragen 

hftps://www.kirchenagentur.de/themen/oeffentliche-verantwortung/demokrafie-

frieden/projekte/anfikriegstag2025 
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KSZE Akte 1.8.1975 vor 50 Jahren 

m 1. August 1975 unterzeichneten die Vertreter von 35 Staaten des West- und Ostblocks die 

Schlussakte der "Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" (KSZE) in Helsinki. 

In der Schlussakte formulierten die teilnehmenden Staaten zehn Prinzipien zur Regelung ihrer 

Beziehungen. Sie bekannten sich: 

 zur Achtung ihrer souveränen Gleichheit sowie der ihrer Souveränität innewohnenden 

Rechte, 

 zum Verzicht auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt, 

 zur Unverletzlichkeit der Grenzen, 

 zur Achtung der territorialen Integrität aller Teilnehmerstaaten, 

 zur friedlichen Regelung von Streiffällen, 

 zur Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der anderen Teilnehmerstaaten, 

 zur Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 

 zur Achtung der Gleichberechfigung und Selbstbesfimmung der Völker, 

 zur Entwicklung ihrer Zusammenarbeit gemäß der Ziele und Grundsätze der Charta der 

Vereinten Nafionen, 

 zur Erfüllung ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen nach Treu und Glauben. 

Darüber hinaus verständigten sich die Teilnehmerstaaten auf eine Zusammenarbeit in den Bereichen 

Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Umwelt sowie über vertrauensbildende Maßnahmen im 

militärischen Bereich. Letzteres umfasste die gegenseifige Ankündigung und Beobachtung von 

größeren Militärmanövern, Abrüstungsvereinbarungen wurden nicht getroffen. Die Schlussakte von 

Helsinki hafte keinen verbindlichen Vertragscharakter, sondern beruhte auf dem Prinzip der 

Selbstverpflichtung ohne Kontrollinstrument. 

Beide Seiten bewerteten die Schlussakte als Erfolg. Während die Staaten des Warschauer Paktes 

durch sie ihre territoriale Integrität sowie die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen bestäfigt sahen, 

erwartete der Westen Fortschrifte bei der Einhaltung der Menschenrechte im Osten. In der Folge der 

Konferenz beriefen sich zahlreiche Bürgerrechtsbewegungen in den osteuropäischen Staaten auf die 

Vereinbarungen der Schlussakte, beispielsweise Interner Link: die "Solidarność" in Polen 

und Interner Link: die "Charta 77" in der Tschechoslowakei 

 

hftps://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/210407/45-jahre-schlussakte-von-helsinki/ 
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